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1976 "11- 1 5 
zu '1/lD IJ 

der Anfrage der Ab~eordneten Ma~. Höchtl und Genossen 
an den Bundesminister für soziale Verwaltung betreffend 
Durchführun~ der Wahlen für Ju~endvertrauensräte (Nr. 
720/J). 

Zu Punkt 1) der Anfra~e 

"Für wieviele Betriebe war das JVRG § 1, BGB1. Nr. 287/ 
1972 bzw. das ArbVG § 123 ff, BGB1. Nr. 22/1974, in den 
Monaten Jänner 1973, 1974, 1975, 1976 und September 1976 
"1t' ?" gu ~~. 

nehme ich wie fol~t Stellun~: 

Zur Beantwortun~ dieser Fra~e muß man~e1s Vorlie~ens ent
sprechenden statistischen Materials auf die anläßlich der 
Schaffun~ des Ju~endvertrauensräte~esetzes an~estellten 
Berechnunf:!'en zurück~e~riffen werden: damals wurde auf Grund 
der Lehrlingsstatistiken ein jährlicher Durchschnittswert 
von ca. 5000 Betrieben, für die die Bestimmun~en über die 
Ju~endvertretun~ ~elten, an~enommen. 

Zu Punkt 2) der Anfra~e 

"In wievielen Betrieben nach §l JVRG bzw. ArbVG § 123 ff 
gab es in den Monaten Jänner 1973, 1974, 1975, 1976 und 
September 1976 ~ewählte JU!'l'endvertrauensräte?" 

nehme ich wie fol~t Stellun~: 

Zunächst möchte ich darauf hinweisen, daß An~aben über die 
Zahl der ~ewählten Ju~endvertrauensräte nur auf Grund der 
Mitteilungen der Wahler~ebnisse ~emäß § 126 Abs. 7 ArbVG 
in Verbindung mit § 57 ArbVG bzw. gemäß § 33 Betriebsrats-
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Wahlordnung gemacht werden können. Nach diesen Bestimmun
~en hat nämlich der Wahl vorstand das Er~ebnis der Wahl 
u.a. dem nach dem Standort des Betriebes zuständigen 
Eini~ngsamt mitzuteilen. Diese Bestimmungen stellen 
allerdingS reine Formvorschriften dar, deren Nichtbeach
tun~ keinerlei Sanktionen nach sich zieht. Außerdem möchte 
ich noch erwähnen, daß das JVRG erst mit 1. ~änner 1973 
in Kraft trat und die erstmaligen Wahlen von Ju~endver
trauensräten daher frühestens im Februar 1973 erfolgen 
konnten. Aus diesem Grund kann ich die Frage nach der 
Zahl der Betriebe, in denen Jugendvertrauensräte bestellt 
wurden, erst ab Jänner 1974 (Gesamtergebnis 1973) beant
worten. 

Bei den 14 Einigungsämtern 1a~en am 1. Jänner 1974 
302 Mitteilungen über das Er~ebnis von Jugendvertrauens
ratswahlen, am 1. Jänner 1975 502 Mitteilun~en, am 1.Jänner 
1976 478 Mittei1un~en und am 30. September 1976 560 Mittei
lun~en vor. Es kann jedoch nach den Erfahrun~en, wie sie 
auch mit den Mitteilunven der Betriebsratswah1er~ebnisse 
v-emacht wurden, als sicher angenommen werden, daß die Zahl 
der tatsächlich durch~eführten Wahlen höher ist. 
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